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daran (Meditare!) und suche ‚unablässıg‘ 1mM Gebet (Oral!) W1e uch 1n der Arbeıt des
Alltags (Labora!) dıe („egenwart des Herrn.“ (6 Beauftragtes Beten. Ware sıch
dıe Gemeunde der (Jrt dieser Lıiturgie, collten jene, dıe S1e, 1n Gemeininschaft der
alleın, vollziehen, sıch uch ıhres Stellvertreteramtes bewusst Se1IN.

VIL Grunddaten eıner Theologie des christlichen Gebetes (369—-384). Es 1St. mehr als
eın „Gespräch mıt (GOtt“, weıl „wesenhaft VOo.  - der Einwohnung des Heılıgen
elstes 1n den Gläubigen“ (372 (1 Vollzug Vo Freiheıt, vöttlicher und menschlı-
cher. / Das „CGott oibt es5 (ın Spe salvı, 43) ware korrigieren: „CGott 1st.“ ] „Das Dogma
Vo Chalkedon 379 enthält das Mysterium des achten Tages, Iso der Apokatasta-
S15 (2 Gebet als Theologie des erzens (Geschenk ZUF Umkehr) (3 Anthropolo-
visch und trınıtätstheologıisch.

Den Anhang bıldet el1ne autf fünf Seliten beschränkte Auswahlbibliographie bei kom-
pletten Nachweisen 1n den 686 Fußnoten). Das Buch hätte e1n uUuImerksameres Lektorat
verdient. ber nıcht blo{fß für Priester und Ordenschristen, sondern für jeden, der mıiıt
„Not und Segen“ des Gebets un hat, lıegt hıer el1ne brüderliche Hılfe VOIL, die U115

„nıichts schenkt“, der besser: dıie sıch nıchts chenkt und darum U115 nıchts CYSDAaFrT. Im
Deutschen oibt die Wendung „Ic IA diıch leıden“ Ob IIl  b 11U. IA der nıcht:

davor, das Leiden blofß als LEtappe nehmen „Vielmehr oılt CDs dıe Sprache
des Leidens umzuwandeln 1n dıie der Liebe Er zıtlert das aubeın Leon Bloy: „Wenn
eıner vorg1bt, miıch lıeben, siıch 4Ab weiıgert, durch mich leiden, handelt C siıch
LLUI eınen Wucherer des Gefüuhls.“ SPLETT

Praktische Theologie
KRANEMANN, BENEDIKT MANDRY, ( CHRISTOF MOUÜLLER, HANS-FRIFEFDRICH Haea.),

Relıgion UN. Recht (Vorlesungen des Interdisziıplinären Forums Religion der UnLver-
S1tät Erturt; Band 10) Munster: Aschendorff 2014 74(0) S’ ISBEBN 4/7/8—3—40)2 —155494

Im W 2010/2011 and dıe Rıngvorlesung „Religion und Recht“ des Interdiszıplınären
Forums Religion der UnLwversität Erfurt Dıie dort vehaltenen Vortrage (samt
einıgen anderen Aufsätzen) siınd 1mM vorliegenden Band dokumentiert. Das Buch enNL-
hält ehn Beiträge, die 1n Yrel (Gsruppen bzw. Teile eingeordnet sind Im ersten e1l
veht C dıe rechtliıchen 5Systeme, mıiıt denen Religionsgemeinschaften ıhre eıgenen
Vollzüge und iıhre OUOrganısatıon regeln. Im zweıten il inden sıch die Beiträge, die
das Verhältnıis VO Religionen und modernen Staaten mıiıt ıhren Rechtssystemen be-
treffen. Im drıtten il schliefßlich werden hıstorische Konstellationen Vo Recht und
Religion behandelt.

Der Autsatz STAaMMT Vo Myrıam Wulens (Die Interaktion VO Lehre und kırch-
lıchen Rechtsstrukturen 1n der katholischen Kıirche, — Dıie utorın veht VOo.  - der
(allgemeın anerkannten) Voraussetzung AUS, AaSsSSs eınen Zusammenhang zwıischen dem
/weıten Vatikanıschen Konzıl und der nachkonziliaren Gesetzgebung xbt. Be1 dem
Konziıl und ann uch e1ım veht C el1ne Erneuerung der Kırche und
yleich dıe Bewahrung der Kontinuntät. Leider (So die Autorın) 1St. W dem Konzıiıl und
ann uch dem 4 3 nıcht velungen vgl 21) das Nebeneinander der beiden Ziele
(Erneuerung eınerseılts, Kontinulntät andererseıts) 1n eıner Synthese erbinden.
Vielmehr stellt IIl  b die beiden Ziele 1n eıner Art Juxtaposition unverbunden nebeneıin-
ander. Das öffnet natuürlıch der Interpretation Tuür und Tor. Geben WI1r der utorın das
Wort, dıe ıhren Beitrag folgendermafßen zusammentasst. „Dieser Beitrag wollte der Frage
nachgehen, W1e siıch Lehre und kırchliche Rechtsnormen 1n der katholischen Kırche
ueınander verhalten. Vor allem wurde 1n diesem Beıitrag betont, A4SSs Rechtsnormen
nıcht als Lehre wertfen sınd, A4SSs S1e ber Lehre ZU Ausdruck bringen, der anders
mESAPT: Dıie Lehre bildet dıe Grundlage für Normen, die der Gemeinnschaftt helfen, 1n
Übereinstimmung mıt ıhr leben. Diese Sıchtweise hat Konsequenzen für die Rechts-
instıtutionen“ (33) Was hıer eLlWAas komplizıiert klıngt, hat Wılens anderer Stelle
0 2006 ] 533—538) recht klar und eintach tormuliert. Ö1e fragt dort: Wie lässt sıch Lehre iın
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daran (Medi tare!) und suche ,unablässig‘ im Gebet (Ora!) wie auch in der Arbeit des 
Alltags (Labora!) die Gegenwart des Herrn.“ – (6.) Beauftragtes Beten. Wäre an sich 
die Gemeinde der Ort dieser Liturgie, so sollten jene, die sie, in Gemeinschaft oder 
allein, vollziehen, sich auch ihres Stellvertreteramtes bewusst sein.

VII. Grunddaten einer Theologie des christlichen Gebetes (369–384). Es ist mehr als 
ein „Gespräch mit Gott“, weil „wesenhaft getragen von der Einwohnung des Heiligen 
Geistes in den Gläubigen“ (372 f.). – (1.) Vollzug von Freiheit, göttlicher und menschli-
cher. [Das „Gott gibt es“ (in Spe salvi, 43) wäre zu korrigieren: „Gott ist.“] „Das Dogma 
von Chalkedon [379 …] enthält das Mysterium des achten Tages, also der Apokatasta-
sis.“. (2) Gebet als Theologie des Herzens (Geschenk zur Umkehr). – (3.) Anthropolo-
gisch und trinitätstheologisch.

Den Anhang bildet eine auf fünf Seiten beschränkte Auswahlbibliographie (bei kom-
pletten Nachweisen in den 686 Fußnoten). – Das Buch hätte ein aufmerksameres Lektorat 
verdient. Aber nicht bloß für Priester und Ordenschristen, sondern für jeden, der mit 
„Not und Segen“ des Gebets zu tun hat, liegt hier eine brüderliche Hilfe vor, die uns 
„nichts schenkt“, oder besser: die sich nichts schenkt und darum uns nichts erspart. Im 
Deutschen gibt es die Wendung „Ich mag dich leiden“. Ob man nun mag oder nicht: 
S. warnt davor, das Leiden bloß als Etappe zu nehmen (278). „Vielmehr gilt es, die Sprache 
des Leidens umzuwandeln in die der Liebe ...“ Er zitiert das Raubein Léon Bloy: „Wenn 
einer vorgibt, mich zu lieben, sich aber weigert, durch mich zu leiden, so handelt es sich 
nur um einen Wucherer des Gefühls.“ J. Splett

4. Praktische Theologie

Kranemann, Benedikt / Mandry, Christof / Müller, Hans-Friedrich (Hgg.), 
Religion und Recht (Vorlesungen des Interdisziplinären Forums Religion der Univer-
sität Erfurt; Band 10). Münster: Aschendorff 2014. 240 S., ISBN 978–3–402–15849–4. 

Im WS 2010/2011 fand die Ringvorlesung „Religion und Recht“ des Interdisziplinären 
Forums Religion an der Universität Erfurt statt. Die dort gehaltenen Vorträge (samt 
einigen anderen Aufsätzen) sind im vorliegenden Band dokumentiert. Das Buch ent-
hält zehn Beiträge, die in drei Gruppen bzw. Teile eingeordnet sind. Im ersten Teil 
geht es um die rechtlichen Systeme, mit denen Religionsgemeinschaften ihre eigenen 
Vollzüge und ihre Organisation regeln. Im zweiten Teil fi nden sich die Beiträge, die 
das Verhältnis von Religionen und modernen Staaten mit ihren Rechtssystemen be-
treffen. Im dritten Teil schließlich werden historische Konstellationen von Recht und 
Religion behandelt. 

Der erste Aufsatz stammt von Myriam Wijlens (Die Interaktion von Lehre und kirch-
lichen Rechtsstrukturen in der katholischen Kirche, 13–34). Die Autorin geht von der 
(allgemein anerkannten) Voraussetzung aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil und der nachkonziliaren Gesetzgebung gibt. Bei dem 
Konzil und dann auch beim CIC/1983 geht es um eine Erneuerung der Kirche und zu-
gleich um die Bewahrung der Kontinuität. Leider (so die Autorin) ist es dem Konzil und 
dann auch dem CIC/1983 nicht gelungen (vgl. 21) das Nebeneinander der beiden Ziele 
(Erneuerung einerseits, Kontinuität andererseits) in einer neuen Synthese zu verbinden. 
Vielmehr stellt man die beiden Ziele in einer Art Juxtaposition unverbunden nebenein-
ander. Das öffnet natürlich der Interpretation Tür und Tor. Geben wir der Autorin das 
Wort, die ihren Beitrag folgendermaßen zusammenfasst. „Dieser Beitrag wollte der Frage 
nachgehen, wie sich Lehre und kirchliche Rechtsnormen in der katholischen Kirche 
zueinander verhalten. Vor allem wurde in diesem Beitrag betont, dass Rechtsnormen 
nicht als Lehre zu werten sind, dass sie aber Lehre zum Ausdruck bringen, oder anders 
gesagt: Die Lehre bildet die Grundlage für Normen, die der Gemeinschaft helfen, in 
Übereinstimmung mit ihr zu leben. Diese Sichtweise hat Konsequenzen für die Rechts-
institutionen“ (33). Was hier etwas kompliziert klingt, hat Wijlens an anderer Stelle (HK 
60 [2006] 533–538) recht klar und einfach formuliert. Sie fragt dort: Wie lässt sich Lehre in 
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Instiıtutionen umsetzen” Diese Frage steht ber der nachkonziıliaren (zesetzge-
bung. ÖJe wurde ber bıs heute nıcht zutriedenstellend beantwortet. Und eshalb (So die
Autorıin) bleibt uch die weıtere Frage offen, W1e IIl  b namlıch das /weıte Vatiıkanısche
Konzıil (ın Rechtsnormen bzw. Instıtutionen) verwırklichen kann.

Michael EYMMNAHN (Evangelısches Kirchenrecht: e1ne Bestimmung des Verhält-
nısses VOo.  - Religion und Recht für kırchliches Handeln, — veht 1n eınem kapıtalen
Autsatz der Grundlagendiskussion 1n der evangelıschen Kırchenrechtswissenschaft ach
Fur 1St. das evangelısche Rechtsverständnıs VOo der (evangelıschen) Sıcht des Ver-
hältnısses zwıschen Oftt und Mensch AUS entfalten; das heifit VO der evangelıschen
Rechtfertigungsiehre AUS Wer ub das evangelische Kirchenrecht spricht, 111U55 Iso die
Rechtfertigungslehre ZUF Sprache bringen.

Was macht diese reformatorische Rechtfertigungslehre mıiıt dem Kirchenrecht? Diese
Rechtfertigungslehre „entzaubert“ das Kırchenrecht. Es hat heine religiöse Funktion
mehr. Vielmehr hat 1LLUI eıne zu(ßere Ordnungsfunktion. „In dieser seliner zußeren
Ordnungsfiunktion hat das Kirchenrecht el1ne dienende Aufgabe näamlıch die außeren
Voraussetzungen, OZUSAaHCIl die physıschen Bedingungen für den veistlichen Dienst der
Kıirche, für die Predigt des Evangelıums und die Darreichung der Sakramente, aufrecht-
zuerhalten“ (40) Freilich 1St. diese Ordnungsfunktion 1n der (evangeliıschen) Kırche
ers als 1mM Staat. Rudolph Sohm—Yl hat diese Andersartigkeıt mıiıt Leidenschaft
betont. Und dıie Barmer Synode VO 1934 ın der Not des Kırchenkampfes) 1St. Sohm 1n
dieser (sıc! Hınsıcht vefolgt, WL S1e (ın ıhrer drıtten These) die gerstliche Wirkbflichkeit
der Kirche und des Kirchenrechts betont. „Die Kirche 1St. dıie Gemeinde Vo Bru-
dern, 1n der Jesus Chriıstus vegenwärtig handelt. Ö1e hat mıt ıhrer Ordnung

bezeugen, A4SSs S1e alleın se1n Eıgentum LSt (46)
W/aSs Barmen 1LUI 1n e1ne These fassen konnte, wurde nach dem Krıeg 1n orofßen

Grundlagenentwürten enttaltet. Zu CILLLCIL siınd hıer arl Barth, Johannes Heckel,
Yık Wolt und Hans Adaolt Dombaıs. Zu Dombao:ıs vgl uch Sebott, Gnadenrecht.
Der Beitrag VO Hans Adaolf Dombo:is ZuUur Fundamentalkanonistik, Frankturt/Maın

Diese Grundlagenentwürte werden natürlich uch 1n Jüngster e1t (trotz eıner
vewıssen „Grundlagenmüdigkeit“ 1n der evangelischen Kırche) noch weıtergeführt.

111 diese Weıiterführung mıiıt WEe1 Schlagworten umschreiben. Das Kirchenrecht
S e1 „eigenständıg“ und „eigengeartet“. Diese beiden Attrıbute beschreiben das Kır-
chenrecht, ındem S1e C 1NSs Verhältnis ZU cSakularen Recht SEerizZEeN. Das Kirchenrecht
1St. vegenüber dem cäkularen (also VOozx! allem staatlıchen) Recht eıgenständig. Dıie MOg-
ichkeıt, die kırchlichen Verhältnisse rechtlich regeln, 1St. nıcht AUS der cstaatlıchen
Rechtsgewalt abgeleitet. Das Kırchenrecht 1St auch eiıgengeartet. Das Kirchenrecht
1St. Funktion der Kirche 1n iıhrer veistlıchen Wıirklichkeit als Leıib Christı In diesem
Zusammenhang kommt uch auf das „1US dıiviınum“ sprechen. Unser Autor sieht
darın das Unverfügbare 1n der Kirche (Z dıie Schruft und die Bekenntnisschriften
der evangelisch-lutherischen Kirche) „Das Unverfügbare dart uch 1mM evangelıschen
Kirchenrecht ‚1US dıivinum“ heißen, solange dabe1 nıcht VEIZeSSCIL wiırd, A4SsSs uch dıe
Erkenntnis e1nes ‚1US divinum'‘ menschliche Erkenntnis 1St. und dıe hermeneutische
Bedingtheıit menschlicher Erkenntnis nıcht abstreıiten kann  «C (52) Fur eınen PrOtEeS-
tantıschen Autor siınd das LICUC Töne 1es mehr, als celbst 1n der katholischen
Kirche die Krıitik „1US dıivinum“ nıcht TrsStUumMMeEenNn 111

Der Rez hat die beiden ersten Artikel, welche siıch die Fundamentalkanonistik
drehen, etwWas ausführlicher behandelt. Notgedrungen 111U55 die anderen acht Vorle-
SUMNSCH kürzer präsentieren. Dıie Ausführungen von Jonah S1evers (Jüdısches Recht.
Eıne Einführung 1n cse1ne wichtigsten Quellen und cse1ıne praktische Anwendung, —
yliedern sıch 1n 1er Teıile Zunächst zyeht dıe Begrifflichkeiten, den Umfang und

die Hiıerarchie der jüdıschen Rechtsquellen In eınem zweıten e1] veht das
Verhältnis VOo.  - jüdıschem Recht ZU jeweıligen Landesrecht (2 Im drıtten e1l veht
darum, W1e das jJüdısche Recht 1n verschiedenen Strömungen des Judentums angewendet
W1rd (3) Im vierten e1] schlieflich vyeht dıe (mehr konkrete) Frage, welcher Status
der Frau ınnerhalb des jJüdıschen Rechts zukommt (4 Fur e1ne Rechtstheologie 1St.
VOozxr allem der e1] Vo Belang. Das Jüdısche Recht wırd normalerweıse dem
Begritff „Halacha“ verhandelt. Halacha 1St. abgeleitet Vo hebräischen erb „halach“
314314
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Institutionen umsetzen? Diese Frage steht über der gesamten nachkonziliaren Gesetzge-
bung. Sie wurde aber bis heute nicht zufriedenstellend beantwortet. Und deshalb (so die 
Autorin) bleibt auch die weitere Frage offen, wie man nämlich das Zweite Vatikanische 
Konzil (in Rechtsnormen bzw. Institutionen) verwirklichen kann. 

Michael Germann (= G.) (Evangelisches Kirchenrecht: eine Bestimmung des Verhält-
nisses von Religion und Recht für kirchliches Handeln, 35–55) geht in einem kapitalen 
Aufsatz der Grundlagendiskussion in der evangelischen Kirchenrechtswissenschaft nach. 
Für G. ist das evangelische Rechtsverständnis von der (evangelischen) Sicht des Ver-
hältnisses zwischen Gott und Mensch aus zu entfalten; das heißt von der evangelischen 
Rechtfertigungslehre aus. Wer über das evangelische Kirchenrecht spricht, muss also die 
Rechtfertigungslehre zur Sprache bringen. 

Was macht diese reformatorische Rechtfertigungslehre mit dem Kirchenrecht? Diese 
Rechtfertigungslehre „entzaubert“ das Kirchenrecht. Es hat keine religiöse Funktion 
mehr. Vielmehr hat es nur eine äußere Ordnungsfunktion. „In dieser seiner äußeren 
Ordnungsfunktion hat das Kirchenrecht eine dienende Aufgabe: nämlich die äußeren 
Voraussetzungen, sozusagen die physischen Bedingungen für den geistlichen Dienst der 
Kirche, für die Predigt des Evangeliums und die Darreichung der Sakramente, aufrecht-
zuerhalten“ (40). Freilich ist diese Ordnungsfunktion in der (evangelischen) Kirche an-
ders als im Staat. Rudolph Sohm (1841–1917) hat diese Andersartigkeit mit Leidenschaft 
betont. Und die Barmer Synode von 1934 (in der Not des Kirchenkampfes) ist Sohm in 
dieser (sic!) Hinsicht gefolgt, wenn sie (in ihrer dritten These) die geistliche Wirklichkeit 
der Kirche und des Kirchenrechts betont. „Die [...] Kirche ist die Gemeinde von Brü-
dern, in der Jesus Christus [...] gegenwärtig handelt. Sie hat [...] mit ihrer Ordnung [...] 
zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist“ (46). 

Was Barmen nur in eine These fassen konnte, wurde nach dem Krieg in großen 
Grundlagenentwürfen entfaltet. Zu nennen sind hier Karl Barth, Johannes Heckel, 
Erik Wolf und Hans Adolf Dombois. [Zu Dombois vgl. auch R. Sebott, Gnadenrecht. 
Der Beitrag von Hans Adolf Dombois zur Fundamentalkanonistik, Frankfurt/Main 
2009.] – Diese Grundlagenentwürfe werden natürlich auch in jüngster Zeit (trotz einer 
gewissen „Grundlagenmüdigkeit“ in der evangelischen Kirche) noch weitergeführt. 
G. will diese Weiterführung mit zwei Schlagworten umschreiben. Das Kirchenrecht 
sei „eigenständig“ und „eigengeartet“. Diese beiden Attribute beschreiben das Kir-
chenrecht, indem sie es ins Verhältnis zum säkularen Recht setzen. Das Kirchenrecht 
ist gegenüber dem säkularen (also vor allem staatlichen) Recht eigenständig. Die Mög-
lichkeit, die kirchlichen Verhältnisse rechtlich zu regeln, ist nicht aus der staatlichen 
Rechtsgewalt abgeleitet. Das Kirchenrecht ist auch eigengeartet. Das Kirchenrecht 
ist Funktion der Kirche in ihrer geistlichen Wirklichkeit als Leib Christi. – In diesem 
Zusammenhang kommt G. auch auf das „ius divinum“ zu sprechen. Unser Autor sieht 
darin das Unverfügbare in der Kirche (z. B. die Schrift und die Bekenntnisschriften 
der evangelisch-lutherischen Kirche). „Das Unverfügbare darf auch im evangelischen 
Kirchenrecht ‚ius divinum‘ heißen, solange dabei nicht vergessen wird, dass auch die 
Erkenntnis eines ‚ius divinum‘ menschliche Erkenntnis ist und die hermeneutische 
Bedingtheit menschlicher Erkenntnis nicht abstreifen kann“ (52). Für einen protes-
tantischen Autor sind das neue Töne – dies um so mehr, als selbst in der katholischen 
Kirche die Kritik am „ius divinum“ nicht verstummen will. 

Der Rez. hat die beiden ersten Artikel, welche sich um die Fundamentalkanonistik 
drehen, etwas ausführlicher behandelt. Notgedrungen muss er die anderen acht Vorle-
sungen etwas kürzer präsentieren. Die Ausführungen von Jonah Sievers (Jüdisches Recht. 
Eine Einführung in seine wichtigsten Quellen und seine praktische Anwendung, 57–71) 
gliedern sich in vier Teile. Zunächst geht es um die Begriffl ichkeiten, um den Umfang und 
um die Hierarchie der jüdischen Rechtsquellen (1). In einem zweiten Teil geht es um das 
Verhältnis von jüdischem Recht zum jeweiligen Landesrecht (2). Im dritten Teil geht es 
darum, wie das jüdische Recht in verschiedenen Strömungen des Judentums angewendet 
wird (3). Im vierten Teil schließlich geht es um die (mehr konkrete) Frage, welcher Status 
der Frau innerhalb des jüdischen Rechts zukommt (4). – Für eine Rechtstheologie ist 
vor allem der erste Teil von Belang. Das jüdische Recht wird normalerweise unter dem 
Begriff „Halacha“ verhandelt. Halacha ist abgeleitet vom hebräischen Verb „halach“ (= 
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yehen) „Der eigentliche, übergeordnete Begriff tür JjJüdısches Recht WIC WI1I ıh häufig
vebrauchen 1ST eben Halacha (57

Jüdısches Recht (also Halacha) 1St keıin Recht Landes CN 1ST das Recht Volkes
der Religionsgemeinschaft Volkes MI1 >eziellen Religion Es umfasst
alle Bereiche des menschlichen Lebens Was sind die Quellen des jüdıschen Rechts und
WIC sind y 1C hıerarchisiert? An oberster Stelle csteht die Torah S1ie 1ST die Grundnorm
DiIie Propheten und dıie Schriften sind der Torah nachgeordnet Vielleicht collte IIl  b

dem noch hinzufügen A4SSs das jJüdısche Recht cehr vielschichtig 1ST und IL SYSLEMA-
LiS1IeErTt „Man kann nıcht einfach autf Codex und daraus C111 NtWwOrT
ableiten“ (71)

In csehr umsiıchtigen und AU SC W OSCLILICIL Artıkel (Relig1öse Symbole Staat
und Gesellschaft 75 105) veht Hermann Josef Blanke autf relıg1öse Symbole C111 Der
Beıtrag 1ST dicht und komprimıiert A4SSs IIl  b ıhn kaurn verkürzt wıedergeben kann
DiIie Proteste die der dänıschen Zeitung „Jyllands-Posten“ September 7005
veröffentlichten Mohammed-Karıkaturen haben deutlich vemacht, welche Wırkung Vo

Symbolen ausgehen kann, und ANMAaT verade dort, CN relıg1öse Überzeugungen zeht.
Ahnliches lässt sıch ber die Öffentliche Debatte das Kreuz b7zw. Kruzıf1x IL, In
Deutschland ı1ST hıeruber bereıts ı Jahr 1995 anlässlich Urteils des Bundesvertas-
sungsgerichts C111 Streit entbrannt nachdem dıie Karlsruher Rıchter das „Lernen
dem Kreuz das y 1C {C1I1CII christlichen Symbolgehalt deuteten SCI1L1LCI Unaus-
weichlichkeit als Verstofß dıie Religions und Glaubensfreiheit der Schüler

bayerischen staatlıchen Pflichtschule beurteilt hatten Der Staat 111055 colchen
Fällen die Religionsfreiheit das Recht ylaub en) MI1 der nNeESaLLVEN Religions-
treiheıit das Recht nıcht ylauben müssen) C1LI1LC praktische Konkordanz bringen
„Religi10nsfreiheıit 1ST den Bedingungen der relig1Öös weltanschaulichen Neutralıtät
des Staates notwendıg C111 sikulares Rahmenrecht 105) Innerhalb dieses Rahmens 111U55-

yCI1 (ım Wege des schonenden Ausgleichs) Kompromitsse vesucht und vefunden werden
Mathias ohe (Muslımische Grundhaltungen ZU cäkularen demokratischen Rechts-

Europa, 105 122) veht der Frage nach WIC sıch Muslime Zur Demaokratie (ın
Europa) verhalten NtwOrT „Das e  NWartıye Spektrum muslimıscher Haltungen ZUF
Demokratie reicht VOo völliger Ablehnung bıs hın der Aussage, A4SsSSs der Islam
der (zegenwart dıie Demokratıie veradezu tordere 109) Ihese ylobale NtWwOrT 111055

natürlıch noch entfaltet werden ohe zählt fünf verschiedene Grundhaltungen
autf welche die Muslime Europa ZU. Rechtsstaat eınnehmen

DiIie be] weıiıtem yröfßste (sruppe Vo Muslimen Deutschland bılden Menschen die
sıch die Rahmenb edingungen des demokratischen Rechtsstaats problemlos einfügen

Vor allem e1t haben sich muslımısche Einzelpersonen (Rohe 1n

Ayaan Hırsı Alı den Nıederlanden und Necla Kelek Deutschland) Wort yemeldet
die C1LI1LC aufßerst ıslam kritische Grundhaltung pflegen

Als Pendant csolchen venerellen Ablehnungshaltungen inden sıch islamıstische
nNsätze MI1 Anl eSSlVCI Ablehnung der Umgebungsgesellschaft und ıhrer Werte ohe
Nn (srupplerungen WIC Khilavet Devleti, Hızb al-Tahrır der Murabitun.

Deutlich VOo. iıslamıstischen Extremismus abgegrenzt, Ag 1ICICIL Vertreter Lra-
ditionalıstischen Haltung. Insbesondere 1 vielen Moscheevereinen dommnıert C111 mallzZ
deutlich Gewalt und auft Verständigung MIi1C der (europäischen) Mehrheıitsgesell-
cchaft hın ausgerichtete Einstellung

Zuletzt noch die Vertechter Euro Islam YVENANNLT Muslime collen danach
dıe herrschende Rechtsordnung, der 51C leben als ıhre SISEILC verstehen und ıhren
Beıtrag deren vedeihlicher Weıiterentwicklung eısten /Zu dieser (sruppe wırd IIl  b

Deutschland uch JELLC Wissenschaftler rechnen 1ILLUSSCIL dıie sıch VOozxr allem der Ausbil-
dung iıslamıscher Religionslehrer wıdmen

Die Vielfalt der (eb aufgezählten) Modelle iıslamıscher Haltungen Europa macht
deutlich WIC vertehlt WAalC, „den Islam venerell (zegensatz den (recht-
lıchen) Grundlagen europäıischer Staaten cstellen Zugleich collte deutlich veworden
C111 A4SSs YuLe Muslime durchaus zugleich YuLe Deutsche und Europaer) C111 können

Arno Scherzberg handelt ber die „Religionsfreiheit der Türkıschen Republık“
(123 136) Diese Freiheit 1ST durch rel Bestimmungen der türkıschen Verfassung
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gehen). „Der eigentliche, übergeordnete Begriff für jüdisches Recht, so wie wir ihn häufi g 
gebrauchen [...] ist eben Halacha“ (57 f.). 

Jüdisches Recht (also Halacha) ist kein Recht eines Landes, es ist das Recht eines Volkes 
oder einer Religionsgemeinschaft, eines Volkes mit einer speziellen Religion. Es umfasst 
alle Bereiche des menschlichen Lebens. Was sind die Quellen des jüdischen Rechts und 
wie sind sie hierarchisiert? An oberster Stelle steht die Torah. Sie ist die Grundnorm. 
Die Propheten und die Schriften sind der Torah nachgeordnet. – Vielleicht sollte man 
dem noch hinzufügen, dass das jüdische Recht sehr vielschichtig ist und wenig systema-
tisiert. „Man kann nicht einfach auf einen Codex verweisen und daraus eine Antwort 
ableiten“ (71). 

In einem sehr umsichtigen und ausgewogenen Artikel (Religiöse Symbole in Staat 
und Gesellschaft, 75–105) geht Hermann-Josef Blanke auf religiöse Symbole ein. Der 
Beitrag ist so dicht und komprimiert, dass man ihn kaum verkürzt wiedergeben kann. – 
Die Proteste gegen die in der dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ im September 2005 
veröffentlichten Mohammed-Karikaturen haben deutlich gemacht, welche Wirkung von 
Symbolen ausgehen kann, und zwar gerade dort, wo es um religiöse Überzeugungen geht. 
Ähnliches lässt sich über die öffentliche Debatte um das Kreuz bzw. Kruzifi x sagen. In 
Deutschland ist hierüber bereits im Jahr 1995 anlässlich eines Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Streit entbrannt, nachdem die Karlsruher Richter das „Lernen unter 
dem Kreuz“, das sie in seinem christlichen Symbolgehalt deuteten, wegen seiner Unaus-
weichlichkeit als einen Verstoß gegen die Religions- und Glaubensfreiheit der Schüler 
einer bayerischen staatlichen Pfl ichtschule beurteilt hatten. Der Staat muss in solchen 
Fällen die positive Religionsfreiheit (das Recht zu glauben) mit der negativen Religions-
freiheit (das Recht, nicht glauben zu müssen) in eine praktische Konkordanz bringen. 
„Religionsfreiheit ist unter den Bedingungen der religiös-weltanschaulichen Neutralität 
des Staates notwendig ein säkulares Rahmenrecht“ (105). Innerhalb dieses Rahmens müs-
sen (im Wege des schonenden Ausgleichs) Kompromisse gesucht und gefunden werden. 

Mathias Rohe (Muslimische Grundhaltungen zum säkularen demokratischen Rechts-
staat in Europa, 105–122) geht der Frage nach, wie sich Muslime zur Demokratie (in 
Europa) verhalten. Antwort: „Das gegenwärtige Spektrum muslimischer Haltungen zur 
Demokratie reicht von völliger Ablehnung bis hin zu der Aussage, dass der Islam in 
der Gegenwart die Demokratie geradezu fordere“ (109). Diese globale Antwort muss 
natürlich noch etwas entfaltet werden. Rohe zählt fünf verschiedene Grundhaltungen 
auf, welche die Muslime in Europa zum Rechtsstaat einnehmen: 

1. Die bei weitem größte Gruppe von Muslimen in Deutschland bilden Menschen, die 
sich in die Rahmenbedingungen des demokratischen Rechtsstaats problemlos einfügen. 

2. Vor allem in jüngerer Zeit haben sich muslimische Einzelpersonen (Rohe nennt 
Ayaan Hirsi Ali in den Niederlanden und Necla Kelek in Deutschland) zu Wort gemeldet, 
die eine äußerst islam-kritische Grundhaltung pfl egen. 

3. Als Pendant zu solchen generellen Ablehnungshaltungen fi nden sich islamistische 
Ansätze mit aggressiver Ablehnung der Umgebungsgesellschaft und ihrer Werte. Rohe 
nennt Gruppierungen wie Khilavet Devleti, Hizb al-Tahrir oder Murabitun. 

4. Deutlich vom islamistischen Extremismus abgegrenzt, agieren Vertreter einer tra-
ditionalistischen Haltung. Insbesondere in vielen Moscheevereinen dominiert eine ganz 
deutlich gegen Gewalt und auf Verständigung mit der (europäischen) Mehrheitsgesell-
schaft hin ausgerichtete Einstellung. 

5. Zuletzt seien noch die Verfechter eines Euro-Islam genannt. Muslime sollen danach 
die herrschende Rechtsordnung, in der sie leben, als ihre eigene verstehen und ihren 
Beitrag zu deren gedeihlicher Weiterentwicklung leisten. Zu dieser Gruppe wird man in 
Deutschland auch jene Wissenschaftler rechnen müssen, die sich vor allem der Ausbil-
dung islamischer Religionslehrer widmen.

Die Vielfalt der (eben aufgezählten) Modelle islamischer Haltungen in Europa macht 
deutlich, wie verfehlt es wäre, „den Islam“ generell in einen Gegensatz zu den (recht-
lichen) Grundlagen europäischer Staaten zu stellen. Zugleich sollte deutlich geworden 
sein, dass gute Muslime durchaus zugleich gute Deutsche (und Europäer) sein können.

Arno Scherzberg handelt über die „Religionsfreiheit in der Türkischen Republik“ 
(123–136). Diese Freiheit ist durch drei Bestimmungen in der türkischen Verfassung 
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vewährleistet vgl 130) Dıie Republık Türke] 1St. eın demokratischer, laızıstischer und
coz1aler Rechtsstaat. Jedermann venefst die Freiheit des (Gewiıssens, der relig1ösen AÄAn-
schauung und Überzeugung. Diese Freiheit umtasst auch dıe negatıve Religionsfreiheıit,
Iso die Freiheıt, keine Religion haben mussen.

Leider rfährt diese Religionsfreiheit 1n der Praxıs YEW1SSE Einschränkungen. Scherz-
berg benennt 1er Problempunkte: Das staatlıche Präsıdium für relig1Ööse Angelegen-
heiten (Dıyanet) vertritt 1LL1UI dıie Sunnıiten. Dıie Schuten, die Alevıten und die nıcht-ıisla-
ıschen Religionsgemeinschaften haben keine staatlıche Vertretung und sınd eshalb 1L1UI

Burger „Zzweıter Klasse Dıie Aleviten beklagen die Beschränkung der Zuständigkeıt
des (eben venannten) Präsıdiums auft Sunnıiten. Insbesondere ertfahren die Aleviten für
den Bau ıhrer Gebetshäuser (anders als die Sunniuten) keıne finanzıelle Unterstutzung
durch Dıyanet. Diskriminilert sınd auch dıie nıcht-muslimischen Religionsgemein-
cchaften. Das oalt RLW. für dıe katholische Kirche und das orthodoxe Patriarchat. Dessen
Führer wırd celhbst die Nutzung cse1nes kanonıischen Titels („Okumenischer Patrıarch‘
verweıgert. In den Jahren nach 19/0 kam C ZuUuUr Beschlagnahme Vo weıten Teıilen des
Kırchenvermögens. Noch ımmer hält der türkısche Staat das orthodoxe Priesterseminar
1n Chalkı veschlossen. uch 1St. dıie Gewährleistung der negatıven Religionsfreiheit
durch kleinliıche Regelungen gyefährdet. Scherzberg tasst seınen Artıikel folgendermafßen

„Im Ergebnis sınd welıtere Schritte 1n Rıchtung auf el1ne Modernisierung
der Türke] uch 1mM Hınblick auf die Verwirklichung der Religionsfreiheit unabdıngbar“
135)

In eınem weIıt ausholenden Refterat schreıibt Antje Linkenbach ber „Religi0Nn, Sikula-
risıerung und Rechtspluralismus 1mM modernen Indien“ (137-162). Indien wurde 15
August 194 / unabhängıg; erster Premierminıister wurde Jawaharlal Nehru Der Preıs für
die Freiheit Wl die Teilung des Landes 1n eınen Staat mıiıt hindulstischer Mehrheit dıe
Republık Indien) und eınen scparaten iıslamıschen Staat (Pakıstan; zunächst iınklusıve
des heutigen Bangladesh). Am Beispiel der Religionsfreiheit behandelt Linkenbach
das Verhältnis VOo Staat und Religion 1 der iındıschen Verfassung. Diese Verfassung
wurde November 1949 ALLSCILOILLIEN und Lrat Januar 1950 1n Kraft Ö1e
konstitulerte Indıen als e1ıne SOUVerane demokratische Republık. Dıie Präambel yarantıert
Gerechtigkeıit, Freiheıt, Gileichheit und Brüderlichkeit für alle Burger. e1l 111 der Ver-
fassung enthält yrundrechtliche Gewährleistungen, denen uch die Religionsfreiheit
vehört. Dıie Cjarantıe dieser Freiheit 1St. treilıch nıcht absolut. Dıie Religionsfreiheit wırd
eingeschränkt unsten der Öffentlichen Ordnung, der Moral, der esundheıt und
anderer Bestimmungen des Grundrechtstextes. Als Verstöße Ottentliche Ordnung,
Maoral und Gesundheıit velten beispielsweiıse dıe Wıtwenverbrennung und dıe SORCNANNTE
Devadasıs (eiıne Tradıtion, 1n der Mädchen ıhren Willen eınem Tempel veweiht
werden).

Neben der Verfassung oıbt 1n Indien noch das SORCNANNLE Personenstandsrecht
(personal [aw), das der Verfassung tellweıse wiıderspricht. Hıer lıegt eın Konfliktpoten-
1al. Linkenbach beschreıibt 1es y usarnmenfassen lässt siıch der rechtspluralen
Sıtuation 1n Indien folgendes IL Eıne cstarke Fokussierung auf das staatlıche Recht
CrZEURL eın verzerries Bıld der Rechtslandschaft 1n Indien. Wr mussen vielmehr 11C1-

kennen, A4SSs C dort neben dem staatlıchen Recht e1ne Vielfalt verschiedener zZu e1l
moderner, ZU. e1l ‚tradıtioneller‘ Rechtsautoritäten o1bt, die als Hybrıidformen der
1n Kooperatıon mıiıt b7zw. uch 1n Opposıition dem cstaatliıchen Recht operieren“ (1 59)

Dıie etzten YTel Beıtrage des vorliıegenden Buches kann der Rez AUS Platzmangel nıcht
mehr referieren. Ö1e sollen ber zumındest noch YeNANNT werden. Wolfgang Spickermann
handelt ber „Kultplätze auf prıvatem Grund 1n den beiden Germanıen“ 167-1 96);
Klaus-Bernward Springer über „Un-glaubliches Recht? Der Prozess Meıster
Eckhart“ (197-222); und Hans-Friedrich Müller ber „Juden 1n Juristischen Berufen“
(223-238). FEın Verzeichnis der Autorinnen und utoren (239 schliefßt dieses csehr
nützliche Buch ab Ic habe mıiıt (Gewıinn velesen. SEBOTT 5 ]
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gewährleistet (vgl. 130): 1. Die Republik Türkei ist ein demokratischer, laizistischer und 
sozialer Rechtsstaat. 2. Jedermann genießt die Freiheit des Gewissens, der religiösen An-
schauung und Überzeugung. 3. Diese Freiheit umfasst auch die negative Religionsfreiheit, 
also die Freiheit, keine Religion haben zu müssen. 

Leider erfährt diese Religionsfreiheit in der Praxis gewisse Einschränkungen. Scherz-
berg benennt vier Problempunkte: 1. Das staatliche Präsidium für religiöse Angelegen-
heiten (Diyanet) vertritt nur die Sunniten. Die Schiiten, die Aleviten und die nicht-isla-
mischen Religionsgemeinschaften haben keine staatliche Vertretung und sind deshalb nur 
Bürger „zweiter Klasse“. 2. Die Aleviten beklagen die Beschränkung der Zuständigkeit 
des (eben genannten) Präsidiums auf Sunniten. Insbesondere erfahren die Aleviten für 
den Bau ihrer Gebetshäuser (anders als die Sunniten) keine fi nanzielle Unterstützung 
durch Diyanet. 3. Diskriminiert sind auch die nicht-muslimischen Religionsgemein-
schaften. Das gilt etwa für die katholische Kirche und das orthodoxe Patriarchat. Dessen 
Führer wird selbst die Nutzung seines kanonischen Titels („Ökumenischer Patriarch“) 
verweigert. In den Jahren nach 1970 kam es zur Beschlagnahme von weiten Teilen des 
Kirchenvermögens. Noch immer hält der türkische Staat das orthodoxe Priesterseminar 
in Chalki geschlossen. 4. Auch ist die Gewährleistung der negativen Religionsfreiheit 
durch kleinliche Regelungen gefährdet. – Scherzberg fasst seinen Artikel folgendermaßen 
zusammen: „Im Ergebnis sind [...] weitere Schritte in Richtung auf eine Modernisierung 
der Türkei auch im Hinblick auf die Verwirklichung der Religionsfreiheit unabdingbar“ 
(135). 

In einem weit ausholenden Referat schreibt Antje Linkenbach über „Religion, Säkula-
risierung und Rechtspluralismus im modernen Indien“ (137–162). Indien wurde am 15. 
August 1947 unabhängig; erster Premierminister wurde Jawaharlal Nehru. Der Preis für 
die Freiheit war die Teilung des Landes in einen Staat mit hinduistischer Mehrheit (die 
Republik Indien) und einen separaten islamischen Staat (Pakistan; zunächst inklusive 
des heutigen Bangladesh). – Am Beispiel der Religionsfreiheit behandelt Linkenbach 
das Verhältnis von Staat und Religion in der indischen Verfassung. Diese Verfassung 
wurde am 26. November 1949 angenommen und trat am 26. Januar 1950 in Kraft. Sie 
konstituierte Indien als eine souveräne demokratische Republik. Die Präambel garantiert 
Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Bürger. Teil III der Ver-
fassung enthält grundrechtliche Gewährleistungen, zu denen auch die Religionsfreiheit 
gehört. Die Garantie dieser Freiheit ist freilich nicht absolut. Die Religionsfreiheit wird 
eingeschränkt zu Gunsten der öffentlichen Ordnung, der Moral, der Gesundheit und 
anderer Bestimmungen des Grundrechtstextes. Als Verstöße gegen öffentliche Ordnung, 
Moral und Gesundheit gelten beispielsweise die Witwenverbrennung und die sogenannte 
Devadasis (eine Tradition, in der Mädchen – gegen ihren Willen – einem Tempel geweiht 
werden). 

Neben der Verfassung gibt es in Indien noch das sogenannte Personenstandsrecht 
(personal law), das der Verfassung teilweise widerspricht. Hier liegt ein Konfl iktpoten-
zial. Linkenbach beschreibt dies so: „Zusammenfassend lässt sich zu der rechtspluralen 
Situation in Indien folgendes sagen. Eine zu starke Fokussierung auf das staatliche Recht 
erzeugt ein verzerrtes Bild der Rechtslandschaft in Indien. Wir müssen vielmehr aner-
kennen, dass es dort neben dem staatlichen Recht eine Vielfalt verschiedener zum Teil 
moderner, zum Teil ‚traditioneller‘ Rechtsautoritäten gibt, die als Hybridformen oder 
in Kooperation mit bzw. auch in Opposition zu dem staatlichen Recht operieren“ (159). 

Die letzten drei Beiträge des vorliegenden Buches kann der Rez. aus Platzmangel nicht 
mehr referieren. Sie sollen aber zumindest noch genannt werden. Wolfgang Spickermann 
handelt über „Kultplätze auf privatem Grund in den beiden Germanien“ (167–196); 
Klaus-Bernward Springer über „Un-glaubliches Recht? Der Prozess gegen Meister 
Eckhart“ (197–222); und Hans-Friedrich Müller über „Juden in juristischen Berufen“ 
(223–238). Ein Verzeichnis der Autorinnen und Autoren (239 f.) schließt dieses sehr 
nützliche Buch ab. Ich habe es mit Gewinn gelesen.  R. Sebott SJ 


